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Hauptversammlung der Talanx Aktiengesellschaft am 11. Mai 2016 

WEITERGEHENDE ERLÄUTERUNGEN ZU DEN RECHTEN DER AKTI ONÄRE 
NACH § 122 ABS. 2, § 126 ABS. 1, § 127, § 131 ABS. 1 AKTG 

Die Einladung zur Hauptversammlung der Talanx Aktiengesellschaft am 11. Mai 2016 enthält 
Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG. 

Diesen Rechten liegen insbesondere die folgenden derzeitigen aktienrechtlichen und satzungsmäßigen 
Bestimmungen zugrunde: 

§ 70 AktG 

Berechnung der Aktienbesitzzeit 

Ist die Ausübung von Rechten aus der Aktie davon abhängig, daß der Aktionär während eines 
bestimmten Zeitraums Inhaber der Aktie gewesen ist, so steht dem Eigentum ein Anspruch auf 
Übereignung gegen ein Kreditinstitut, Finanzdienstleistungsinstitut oder ein nach § 53 Abs. 1 Satz 1 
oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätiges Unternehmen gleich. 
Die Eigentumszeit eines Rechtsvorgängers wird dem Aktionär zugerechnet, wenn er die Aktie 
unentgeltlich, von seinem Treuhänder, als Gesamtrechtsnachfolger, bei Auseinandersetzung einer 
Gemeinschaft oder bei einer Bestandsübertragung nach § 14 des Versicherungsaufsichtsgesetzes 
oder § 14 des Gesetzes über Bausparkassen erworben hat. 

§ 122 AktG 

Einberufung auf Verlangen einer Minderheit1 

(1) Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre, deren Anteile zusammen den 
zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, die Einberufung schriftlich unter Angabe des 
Zwecks und der Gründe verlangen; das Verlangen ist an den Vorstand zu richten. Die Satzung 
kann das Recht, die Einberufung der Hauptversammlung zu verlangen, an eine andere Form 
und an den Besitz eines geringeren Anteils am Grundkapital knüpfen. § 142 Abs. 2 Satz 2 gilt 
entsprechend. 

(2) In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des 
Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500 000 Euro erreichen, verlangen, daß 
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen 
Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen im 
Sinne des Satzes 1 muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage, bei börsennotierten 
Gesellschaften mindestens 30 Tage vor der Versammlung zugehen; der Tag des Zugangs ist 
nicht mitzurechnen. 

                                                           
1 § 122 AktG wurde durch das Gesetz zur Änderung des Aktiengesetzes (Aktienrechtsnovelle 2016) vom 22. 
Dezember 2015, verkündet am 30. Dezember 2015 (BGBl. I, 2015, Nr. 55, 2565), geändert. Die darin 
enthaltenen Änderungen zu § 122 AktG sind gemäß § 26h Abs. 4 EGAktG jedoch erstmals auf 
Ergänzungsverlangen einzuwenden, die der Gesellschaft am 1. Juni 2016 oder später zugehen. Auf 
Ergänzungsverlangen, die der Gesellschaft vor diesem Zeitpunkt zugehen, also auch für Ergänzungsverlangen 
zur Hauptversammlung der Talanx AG am 11. Mai 2016, ist § 122 AktG in der bislang geltenden Fassung weiter 
anzuwenden. 



Hauptversammlung der Talanx Aktiengesellschaft am 11. Mai 2016 2 
 

(3) Wird dem Verlangen nicht entsprochen, so kann das Gericht die Aktionäre, die das Verlangen 
gestellt haben, ermächtigen, die Hauptversammlung einzuberufen oder den Gegenstand 
bekanntzumachen. Zugleich kann das Gericht den Vorsitzenden der Versammlung bestimmen. 
Auf die Ermächtigung muß bei der Einberufung oder Bekanntmachung hingewiesen werden. 
Gegen die Entscheidung ist die Beschwerde zulässig. 

(4) Die Gesellschaft trägt die Kosten der Hauptversammlung und im Fall des Absatzes 3 auch die 
Gerichtskosten, wenn das Gericht dem Antrag stattgegeben hat. 

§ 126 AktG  

Anträge von Aktionären 

(1) Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer 
etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sind den in § 125 Abs. 1 bis 3 genannten Berechtigten 
unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich zu machen, wenn der Aktionär mindestens 14 
Tage vor der Versammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von 
Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an 
die in der Einberufung hierfür mitgeteilte Adresse übersandt hat. Der Tag des Zugangs ist nicht 
mitzurechnen. Bei börsennotierten Gesellschaften hat das Zugänglichmachen über die 
Internetseite der Gesellschaft zu erfolgen. § 125 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(2) Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zugänglich gemacht zu werden, 
1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde, 
2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluß der 

Hauptversammlung führen würde, 
3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irreführende 

Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält, 
4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs bereits zu 

einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 zugänglich gemacht worden ist, 
5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begründung in den 

letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der Gesellschaft 
nach § 125 zugänglich gemacht worden ist und in der Hauptversammlung weniger als 
der zwanzigste Teil des vertretenen Grundkapitals für ihn gestimmt hat, 

6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, daß er an der Hauptversammlung nicht teilnehmen 
und sich nicht vertreten lassen wird, oder 

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen einen von 
ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen. 

 Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 
5 000 Zeichen beträgt. 

(3) Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlußfassung Gegenanträge, so 
kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre Begründungen zusammenfassen. 

§ 127 AktG  

Wahlvorschläge von Aktionären 

Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlußprüfern 
gilt § 126 sinngemäß. Der Wahlvorschlag braucht nicht begründet zu werden. Der Vorstand braucht 
den Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn der Vorschlag nicht die Angaben 
nach § 124 Abs. 3 Satz 3 und § 125 Abs. 1 Satz 5 enthält. 
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§ 131 AktG 

Auskunftsrecht des Aktionärs 

(1) Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über 
Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des 
Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf 
die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen 
Unternehmen. Macht eine Gesellschaft von den Erleichterungen nach § 266 Abs. 1 Satz 2, 
§ 276 oder § 288 des Handelsgesetzbuchs Gebrauch, so kann jeder Aktionär verlangen, daß 
ihm in der Hauptversammlung über den Jahresabschluß der Jahresabschluß in der Form 
vorgelegt wird, die er ohne Anwendung dieser Vorschriften hätte. Die Auskunftspflicht des 
Vorstands eines Mutterunternehmens (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs) in der 
Hauptversammlung, der der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht vorgelegt werden, 
erstreckt sich auch auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen 
Unternehmen. 

(2) Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu 
entsprechen. Die Satzung oder die Geschäftsordnung gemäß § 129 kann den Versamm-
lungsleiter ermächtigen, das Frage- und Rederecht des Aktionärs zeitlich angemessen zu 
beschränken, und Näheres dazu bestimmen. 

(3)  Der Vorstand darf die Auskunft verweigern, 
1. soweit die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 

geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht 
unerheblichen Nachteil zuzufügen; 

2. soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze oder die Höhe einzelner Steuern bezieht; 
3. über den Unterschied zwischen dem Wert, mit dem Gegenstände in der Jahresbilanz 

angesetzt worden sind, und einem höheren Wert dieser Gegenstände, es sei denn, daß die 
Hauptversammlung den Jahresabschluß feststellt; 

4. über die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, soweit die Angabe dieser Methoden 
im Anhang ausreicht, um ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft im Sinne des § 264 Abs. 2 des 
Handelsgesetzbuchs zu vermitteln; dies gilt nicht, wenn die Hauptversammlung den 
Jahresabschluß feststellt; 

5. soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der Auskunft strafbar machen würde; 
6. soweit bei einem Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut Angaben über 

angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie vorgenommene 
Verrechnungen im Jahresabschluß, Lagebericht, Konzernabschluß oder 
Konzernlagebericht nicht gemacht zu werden brauchen; 

7. soweit die Auskunft auf der Internetseite der Gesellschaft über mindestens sieben Tage 
vor Beginn und in der Hauptversammlung durchgängig zugänglich ist. 

 Aus anderen Gründen darf die Auskunft nicht verweigert werden. 
(4) Ist einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär eine Auskunft außerhalb der 

Hauptversammlung gegeben worden, so ist sie jedem anderen Aktionär auf dessen Verlangen 
in der Hauptversammlung zu geben, auch wenn sie zur sachgemäßen Beurteilung des 
Gegenstands der Tagesordnung nicht erforderlich ist. Der Vorstand darf die Auskunft nicht 
nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 bis 4 verweigern. Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn ein Tochter-
unternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs), ein Gemeinschaftsunternehmen (§ 310 
Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs) oder ein assoziiertes Unternehmen (§ 311 Abs. 1 des 
Handelsgesetzbuchs) die Auskunft einem Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des Han-
delsgesetzbuchs) zum Zwecke der Einbeziehung der Gesellschaft in den Konzernabschluß des 
Mutterunternehmens erteilt und die Auskunft für diesen Zweck benötigt wird. 
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(5) Wird einem Aktionär eine Auskunft verweigert, so kann er verlangen, daß seine Frage und der 
Grund, aus dem die Auskunft verweigert worden ist, in die Niederschrift über die Verhandlung 
aufgenommen werden. 

§ 142 AktG 

Bestellung der Sonderprüfer 

(1)  Zur Prüfung von Vorgängen bei der Gründung oder der Geschäftsführung, namentlich auch bei 
Maßnahmen der Kapitalbeschaffung und Kapitalherabsetzung, kann die Hauptversammlung 
mit einfacher Stimmenmehrheit Prüfer (Sonderprüfer) bestellen. Bei der Beschlußfassung kann 
ein Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats weder für sich noch für einen anderen 
mitstimmen, wenn die Prüfung sich auf Vorgänge erstrecken soll, die mit der Entlastung eines 
Mitglieds des Vorstands oder des Aufsichtsrats oder der Einleitung eines Rechtsstreits 
zwischen der Gesellschaft und einem Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats 
zusammenhängen. Für ein Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats, das nach Satz 2 nicht 
mitstimmen kann, kann das Stimmrecht auch nicht durch einen anderen ausgeübt werden. 

(2)  Lehnt die Hauptversammlung einen Antrag auf Bestellung von Sonderprüfern zur Prüfung 
eines Vorgangs bei der Gründung oder eines nicht über fünf Jahre zurückliegenden Vorgangs 
bei der Geschäftsführung ab, so hat das Gericht auf Antrag von Aktionären, deren Anteile bei 
Antragstellung zusammen den hundertsten Teil des Grundkapitals oder einen anteiligen Betrag 
von 100 000 Euro erreichen, Sonderprüfer zu bestellen, wenn Tatsachen vorliegen, die den 
Verdacht rechtfertigen, dass bei dem Vorgang Unredlichkeiten oder grobe Verletzungen des 
Gesetzes oder der Satzung vorgekommen sind; dies gilt auch für nicht über zehn Jahre 
zurückliegende Vorgänge, sofern die Gesellschaft zur Zeit des Vorgangs börsennotiert war. 
Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei Monaten vor dem Tag der 
Hauptversammlung Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung über 
den Antrag halten. Für eine Vereinbarung zur Vermeidung einer solchen Sonderprüfung gilt 
§ 149 entsprechend. 

(3)  Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Vorgänge, die Gegenstand einer Sonderprüfung nach 
§ 258 sein können. 

(4)  Hat die Hauptversammlung Sonderprüfer bestellt, so hat das Gericht auf Antrag von 
Aktionären, deren Anteile bei Antragstellung zusammen den hundertsten Teil des 
Grundkapitals oder einen anteiligen Betrag von 100 000 Euro erreichen, einen anderen 
Sonderprüfer zu bestellen, wenn dies aus einem in der Person des bestellten Sonderprüfers 
liegenden Grund geboten erscheint, insbesondere, wenn der bestellte Sonderprüfer nicht die für 
den Gegenstand der Sonderprüfung erforderlichen Kenntnisse hat, seine Befangenheit zu 
besorgen ist oder Bedenken wegen seiner Zuverlässigkeit bestehen. Der Antrag ist binnen zwei 
Wochen seit dem Tage der Hauptversammlung zu stellen. 

(5)  Das Gericht hat außer den Beteiligten auch den Aufsichtsrat und im Fall des Absatzes 4 den 
von der Hauptversammlung bestellten Sonderprüfer zu hören. Gegen die Entscheidung ist die 
Beschwerde zulässig. Über den Antrag gemäß den Absätzen 2 und 4 entscheidet das 
Landgericht, in dessen Bezirk die Gesellschaft ihren Sitz hat. 

(6)  Die vom Gericht bestellten Sonderprüfer haben Anspruch auf Ersatz angemessener barer 
Auslagen und auf Vergütung für ihre Tätigkeit. Die Auslagen und die Vergütung setzt das 
Gericht fest. Gegen die Entscheidung ist die Beschwerde zulässig; die Rechtsbeschwerde ist 
ausgeschlossen. Aus der rechtskräftigen Entscheidung findet die Zwangsvollstreckung nach der 
Zivilprozeßordnung statt. 

(7)  Hat die Gesellschaft Wertpapiere im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 des 
Wertpapierhandelsgesetzes ausgegeben, die an einer inländischen Börse zum Handel im 
regulierten Markt zugelassen sind, so hat im Falle des Absatzes 1 Satz 1 der Vorstand und im 
Falle des Absatzes 2 Satz 1 das Gericht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die 
Bestellung des Sonderprüfers und dessen Prüfungsbericht mitzuteilen; darüber hinaus hat das 
Gericht den Eingang eines Antrags auf Bestellung eines Sonderprüfers mitzuteilen. 
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(8)  Auf das gerichtliche Verfahren nach den Absätzen 2 bis 6 sind die Vorschriften des Gesetzes 
über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit anzuwenden, soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist. 

§ 15 der Satzung der Talanx Aktiengesellschaft 

Vorsitz 

(1)  Die Hauptversammlung leitet der Vorsitzende des Aufsichtsrats, bei dessen Verhinderung ein 
von ihm bestimmtes anderes Mitglied des Aufsichtsrats. Ist keines von diesen Mitgliedern des 
Aufsichtsrats anwesend oder zur Leitung der Versammlung bereit, wird der 
Versammlungsleiter von den anwesenden Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre durch Wahl 
bestimmt. 

(2)  Der Versammlungsleiter regelt den Ablauf der Hauptversammlung. Er bestimmt insbesondere 
die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesordnung behandelt werden, die Art, Form 
und Reihenfolge der Abstimmungen sowie die Reihenfolge der Redner. 

(3)  Der Versammlungsleiter kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen 
gestalten und beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn der Hauptversammlung 
oder während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen für den ganzen 
Hauptversammlungsverlauf, für den einzelnen Tagesordnungspunkt oder für den einzelnen 
Redner zu setzen. 

(4)  Wenn dies in der Einladung zur Hauptversammlung angekündigt ist, kann der 
Versammlungsleiter die Aufzeichnung und Übertragung der Hauptversammlung in Bild und 
Ton in einer von ihm näher zu bestimmenden Weise anordnen. 


